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— die Integration in ein Arbeitskollektiv6, das dem Täter 
eine akzeptable Position, kollektive Tätigkeit und Aner
kennung seiner Leistung bietet sowie unmittelbare Hilfe 
leistet,

— die Stärkung familiärer oder ähnlicher positiver Bindun
gen und Verantwortungen,

— die Anhebung des Bedürfnisniveaus und der Freizeitin
teressen (nicht selten insbesondere auch die Reduzierung 
des Alkoholgenusses),

— den Beginn einer persönlichen Zukunftsplanung sowie
— ggf. eine Heilbehandlung.

Auf diesem Wege muß der Täter sich sowohl einbezogen 
fühlen als auch gefordert werden. Das ist weniger über Ver
bote, sondern mehr über Gebote und Unterstützungen bei 
der eigenverantwortlich-aktiven Lebensgestaltung zu errei
chen, insbesondere in der produktiven Tätigkeit. Dabei ist die 
besondere soziale und personale Lage des Betroffenen zu be
achten. Bei der Arbeitsvermittlung und auch bei der Begrün
dung von Auflagen ist an positive Ansätze im Wollen und 
Verhalten ausdrücklich anzuknüpfen. Er muß die Einwir
kung der Umwelt hinreichend als Verständnis und Hilfe er
leben. Von dieser Warte her ist es richtig, wenn schematische 
Gesamtwertungen der Persönlichkeit wie „negativ verfestigt“ 
oder „unbelehrbar“ gegenüber den Betroffenen, ihren Kol
lektiven und Betreuern vermieden werden.6 7 8

Die allgemein vorhandene Bereitschaft der Arbeitskol
lektive, Straffällige aufzunehmen, entspricht der Verantwor
tung für den Mitbürger. Mitunter erstreckt sich diese Bereit
schaft jedoch nicht vorbehaltlos auch auf die hier behandelte 
Personengruppe. Als Gründe werden z. B. der hohe, die täg
liche Arbeitskontinuität erheblich belastende Aufwand sowie 
die verringerte Erfolgswahrscheinlichkeit der Bemühungen 
genannt. Eine formelle Beauflagung von Betrieben zur Ein
stellung solcher Personen allein reicht in diesen Fällen 
nicht. Es bleibt als grundlegende Voraussetzung gerade hier 
die Aufgabe, den Betrieben und Arbeitskollektiven (über
haupt der Öffentlichkeit) die gesellschaftliche und humani
täre Notwendigkeit der Integration solcher Personen deut
lich zu machen. Die Kollektive und auch die individuellen 
Betreuer bedürfen einer intensiven, besonders sachkundigen 
Anleitung und Unterstützung9 sowie der ausdrücklichen öf
fentlichen moralischen und materiellen Anerkennung.

Besonders kompliziert, aber notwendig ist das Verständ
nis der sozial-personalen Situation dieser Bürger, um ihnen 
einen Status im Kollektiv zu ermöglichen, der befriedigende 
soziale Anerkennung bietet (also Außenseiterpositionen ver
ringert) und angemessene, die Motive sowie die objektive und 
subjektive Entscheidungssituation bei Disziplinverletzun
gen beachtende Reaktionen erlaubt. Davon wird ihre Inte
grations- und Arbeitsbereitschaft entscheidend bestimmt. Das 
setzt eine ausreichende Information über die Persönlichkeit 
und eine sachkundige Hilfe bei der Bestimmung der Ziele 
und Wege einer Verhaltensänderung voraus.

Kommissionen für Gefährdetenbetreuung und Wiederein
gliederung in den Betrieben sind bewährte, in den letzten 
Jahren ausgebaute Organisationsformen.9 Sie bedürfen der 
weiteren inhaltlichen (sozialpädagogischen) Qualifizierung, 
damit die schwierige Arbeit der jeweiligen Kollektive mit 
diesen Personen noch stärker unterstützt werden kann.

Aus der Charakteristik dieser Personen ist offensicht
lich, daß sich die erzieherischen Einflüsse auf die gesamte 
Lebensweise beziehen, also auch in die Freizeit hineinrei
chen müssen. Die Schwierigkeiten solchen Bemühens sind be
kannt. Sie sind in erster Linie aus dem Arbeitskollektiv her
aus zu bewältigen. Maßnahmen nach §§ 47, 48 StGB werden 
im Freizeitraum etwa in dem Maße akzeptiert und erfüllt, 
wie eine Integration in die Sphäre der Arbeit gelingt. Darüber 
hinaus ist jedoch in allen Fällen individuelle Hilfe notwen
dig, wie sie bereits in einem anerkennenswerten Umfang 
von ehrenamtlichen individuellen Betreuern geleistet wird. 
Ihre sachliche Anleitung und Unterstützung, ihre ausdrück
liche Anerkennung und Förderung sind als Aufgaben erkannt, 
die durch die bewährten Formen der Organisation in Be
treuergruppen und des Erfahrungsaustauschs nicht allein zu 
bewältigen sind.

Alkoholmißbrauch bis zur Krankheitswertigkeit und an

dere physische bzw. psychische Einschränkungen der Lei
stungsfähigkeit sind u. E. stärker bei der Wiedereingliede
rung zu beachten, vor allem ist die Notwendigkeit der Heil
behandlung zu prüfen. Die Heilbehandlung sollte in größerem 
Umfang als bisher ermöglicht werden, um krankheitsbedingte 
Überforderungen und so verursachtes Versagen zu vermei
den. Diese schwierige, aber durchaus mit Erfolg zu .bewälti
gende Aufgabe ist in der Praxis bereits erkannt.10 11 12 *

Ein beachtenswerter Wirkungsfaktor ist schließlich die 
Überzeugungskraft der Begründung solcher Maßnahmen in 
ihrer konkreten, individualisierten Form für den Betroffe
nen. Voraussetzung dafür ist neben den relevanten Sachver
halten der Tat die Ermittlung der Ursachen, begünstigenden 
Bedingungen und Motive der Straffälligkeit, des Verhaltens 
vor und nach der Tat und insbesondere im vorherigen Wie
dereingliederungsprozeß sowie der Einflußpotenz der Lebens
umwelt, um schließlich zu verallgemeinernden Beurteilun
gen der Fähigkeit und Bereitschaft des Täters zu einer norm
gemäßen Lebensführung kommen zu können.11 Bereits in der 
Hauptverhandlung sollte auf bestimmte Schwerpunkte des 
künftigen Wiedereingliederungsprozesses orientiert werden, 
und zwar nicht nur von negativen Verhaltensweisen her, son
dern auch von positiven Ansätzen ausgehend.

Für eine treffende Individualisierung der Wiedereinglie
derungsmaßnahmen scheinen uns weitere Anstrengungen ge
boten. Die entsprechenden Erfahrungen sollten intensiver 
verallgemeinert werden. So könnte z. B. die Konkretisierung 
der Wiedereingliederungsmaßnahmen in bestimmten Fällen 
mit den Arbeitskollektiven gemeinsam vorgenommen wer
den und die Begründung dieser Maßnahmen gegenüber dem 
Betroffenen vor dem Kollektiv erfolgen. Auf diese Weise 
wird deutlicher, daß die Maßnahmen von der Autorität des 
Arbeitskollektivs getragen werden und nicht nur eine insti
tutioneile Auflage sind.19

Reaktion auf Verletzung festgelegter Pflichten

Die notwendige Konsequenz der Reaktion auf Pflichtverlet
zurigen zu garantieren heißt, unverzüglich, den Gründen, der 
gesellschaftlichen Bedeutsamkeit, .den Auswirkungen der Ver
letzung und der Persönlichkeit angemessen sowie mit den 
beteiligten Erziehungsträgern abgestimmt zu reagieren. Da
bei sind auch die objektiven und subjektiven Schwierigkei
ten der, Betreffenden im Wiedereingliederungsprozeß sowie 
die Motive für ihre Pflichtverletzungen zu beachten. In der 
Praxis hat sich hierzu bestätigt, daß nicht bei jeder Verlet
zung der Wiedereingliederungsmaßnahmen strafrechtliche 
Konsequenzen nach § 238 StGB erforderlich sind.

Auf erste Verstöße gegen Auflagen nach § 48 Abs. 3 StGB 
wird hauptsächlich in folgenden Formen reagiert, die auch 
etwa den Komplex der zu prüfenden Reaktionsformen dar
stellen :

6 Vgl. zu dieser Grundorientierung auch H. Weber, „Erfahrungen 
sozialistischer Länder bei der Wiedereingliederung aus der Straf
haft Entlassener“, NJ 1980, Heft ll, s. 506 f. Das gilt letztlich auch 
für Täter, deren Persönlichkeitsdeformierung nahelegt, sie nach 
der Strafverbüßung in einer sozialpädagogischen Einrichtung auf 
den Übergang in die normale Lebensumwelt vorzubereiten, weil 
letztlich hier dann die soziale Reintegration zu bewältigen bleibt.

7 Auf diese notwendige Achtung und aktive Einbeziehung des 
Wiedereinzugliedernden macht die Praxis selbst aufmerksam, so 
beispielsweise H. Reitmann, „Ehrenamtliche Mitarbeiter der Ab
teilung Inneres unterstützen die Wiedereingliederung“, NJ 1982, 
Heft 3, S. 130 f.

8 Die Veröffentlichung eines „Leitfadens“ könnte die Bewältigung 
solcher Prozesse wirksam unterstützen.

9 Vgl. J. NeubeCker/W. Friedenstab, „Betriebliche Kommission zur 
Wiedereingliederung aus dem Strafvollzug entlassener Bürger“, NJ 
1982, Heft 2, S. 85 f.; H. Petzold/H. Reitmann, „Wiedereingliederung 
Strafentlassener und Erziehung kriminell gefährdeter Bürger in 
bezirksgeleiteten Kombinaten“, NJ 1983, Heft 1, S. 32.

10 Vgl. B. Fels/H. Schulz, „Kommission zur Betreuung kriminell Ge
fährdeter und zur Wiedereingliederung aus dem Strafvollzug ent
lassener Bürger beim Rat des Kreises“, NJ 1982, Heft 11, S. 510.

11 Auf diese Zusammenhänge von ausdrücklichen Ermittlungen zu 
diesen Sachverhalten mit BliCk auf eventuell notwendige straf
rechtliche Wiedereingliederungsmaßnahmen und der individuali
sierten Auswahl und Ausgestaltung solcher Maßnahmen ist früh
zeitig aufmerksam gemacht worden. Vgl. K. Wunderlich, „Staat
liche Kontrollmaßnahmen nach § 48 StGB konsequent durchsetzen“, 
Forum der Kriminalistik 1975, Heft 6, S. 220; P. Franke, „Staatliche 
Kontrollmaßnahmen nach § 48 StGB differenziert anwenden“, 
Forum der Kriminalistik 1975, Heft 10, S. 373 ff.; W. Brunkat, 
„Wirksame Ausgestaltung staatlicher Kontrollmaßnahmen nach 
§ 48 StGB“, Forum der Kriminalistik 1975, Heft 12, S. 453.

12 Vgl. B. Fels/H. SChulz, a. a. O., wonach solche Formen „in be
sonderen Fällen“ bereits praktiziert werden.


